
 
 
 
Beitragsreglement 
 
 
1.  Jahresbeiträge für Mitglieder 
 
Die Jahresbeiträge für Mitglieder sind ab 1. Januar 2005 wie folgt festgelegt: 

 
 

Kategorie A (Aktivmitglieder) 
 
• Stahl- und metallverarbeitende Betriebe (S) 

Ordentlicher Jahresbeitrag: 
- Grundbeitrag Fr. 2'500.- 
- zusätzlich 0,1 % der SUVA-Lohnsumme 

Die Lohnsumme bezieht sich auf den Gesamtbetrieb, der Beitrag entspricht somit der  
Leistungsfähigkeit des Betriebs in der Metallbranche. 
 
 

• Stahl- und metallverarbeitende Betriebe der Schweizer Stahlbau Promotion (SSP) 
Ordentlicher Jahresbeitrag: 

- Grundbeitrag Fr. 23'000.- 
- zusätzlich projektbezogene Mitgliederbeiträge gemäss Reglement SSP 
 
 

• Zulieferfirmen, Montagefirmen, Fassadenbauer, etc. (Z) 
Ordentlicher Jahresbeitrag: 

- Unternehmen bis 40 Beschäftigte Fr. 1'500.-   
- Unternehmen bis 90 Beschäftigte Fr. 2'500.-   
- Unternehmen über 90 Beschäftigte Fr. 4'000.-   

 
 
• Stahlwerke  (W) 

Ordentlicher Jahresbeitrag  
- wie Zulieferfirmen 
- zusätzlich Förderbeiträge pro Tonne in die Schweiz gelieferten Stahl  

gemäss separater Vereinbarung.  
 

• Verbände / Institutionen (V) 
- Jahresbeitrag Fr. 2'000.- 

 
 
• Kategorie Planungs-, Architektur- und Ingenieurbüros (P) 

- Jahresbeitrag Fr. 500.- 



 Kategorie B (Passivmitglieder) 
 
• Einzelmitglieder (E) 

- Jahresbeitrag Fr. 100.- 
 
Der bezahlte Jahresbeitrag berechtigt zum Erhalt der Informationen des SZS einschliesslich der 
Bautendokumentation, Ermässigungen für Verlagsprodukte sowie für die Teilnahme an Veranstaltungen. 

 
 
 
2.  Beitragseinzug für stahl- und metallverarbeitende Betriebe 
 
Der Beitragseinzug erfolgt durch das SZS wie folgt: 

 
• Durch eine Akonto-Beitragsrechnung anfangs jeden Jahres, im Ausmass von maximal  

80 % des Vorjahresbeitrages. 
 

• Durch eine definitive Beitragsrechnung entsprechend den Beschlüssen der Generalversammlung 
abzüglich der geleisteten Akonto-Zahlungen. 

 
 
 
3.  Ausserordentliche Aufwendungen 

 
Zur Deckung von ausserordentlichen Aufwendungen für besondere Aufgaben (Versuche, etc.) kann die 
Generalversammlung mit einfachem Mehr zusätzliche Beiträge für alle Mitglieder oder für Mitglieder einzelner 
Kategorien beschliessen. 
 
 
 
4.  Genehmigung und Inkraftsetzung 
 
Dieses Beitragsreglement ist an der Generalversammlung des SZS vom 14. April 2005 genehmigt worden 
und tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2005 in Kraft. 
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